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Der Fondsdiscounter für clevere Anleger

VL-Sparen bei FondsClever.de
Was ist die Arbeitnehmersparzulage?

Die Arbeitnehmersparzulage (ANSpZ) ist in Deutschland eine staatlich gewährte Geldzulage zur Förderung der Vermö-
gensbildung der Arbeitnehmer. Sie ist eine staatliche Subvention für vermögenswirksame Leistungen, also Geldleistungen, 
die der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer anlegt.

Rechtsgrundlage

Die rechtlichen Grundlagen der Arbeitnehmersparzulage finden sich im Fünften Vermögensbildungsgesetz und in der 
Verordnung zur Durchführung des Fünften Vermögensbildungsgesetzes.

Anlageformen

Folgende Anlageformen sind für die vermögenswirksamen Leistungen zulässig:
• Investmentfonds, 
• Darlehenstilgung bei selbst genutzter Immobilie,
• Lebensversicherung (nicht durch Arbeitnehmersparzulage gefördert!),
• Bausparvertrag,
• Banksparplan (nicht durch Arbeitnehmersparzulage gefördert!),
• Geschäftsguthaben an eingetragenen Genossenschaften (eG).

Dieses Informationsblatt beinhaltet lediglich Informationen zum Thema VL-Sparen mit Investmentfonds. VL-Anlagen für 
wohnungswirtschaftliche Zwecke oder sonstige Anlagemöglichkeiten werden nicht näher ausgeführt. 

Anspruch auf Arbeitnehmersparzulage

Ein Arbeitnehmer, der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit bezieht, hat Anspruch auf Arbeitnehmersparzulage, wenn 
sein zu versteuerndes Einkommen die folgenden Beträge nicht überschreitet:

• 20.000,- € bei Alleinstehenden,
• 40.000,- € bei einer Zusammenveranlagung von Ehegatten.

Maßgeblich ist das zu versteuernde Einkommen in dem Kalenderjahr, in dem die vermögenswirksamen Leistungen ange-
legt worden sind. Der Anspruch auf Arbeitnehmersparzulage entsteht mit Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die vermö-
genswirksamen Leistungen angelegt worden sind. Die Arbeitnehmersparzulage wird aber erst zur Auszahlung fällig

• mit Ablauf der für die jeweilige Anlageform vorgeschriebenen Sperrfrist,
• in Fällen unschädlicher Verfügung.

Bei der Berechnung des zu versteuernden Einkommens sind Kinderfreibeträge gemäß § 32 Abs. 6 EStG vom Einkommen 
abzuziehen. Das sind pro Kind 3.504 Euro bei Alleinstehenden und 7.008 Euro bei zusammen veranlagten Ehegatten. 
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Pflichten des Arbeitgebers

Der Arbeitgeber hat auf schriftliches Verlangen des Arbeitnehmers einen Vertrag über die vermögenswirksame Anlage 
von Teilen des Arbeitslohns abzuschließen. Vermögenswirksame Leistungen werden nur dann gefördert, wenn der Ar-
beitnehmer die Art der vermögenswirksamen Anlage und das Unternehmen oder Institut, bei dem sie erfolgen soll, frei 
wählen kann.

Vermögenswirksame Leistungen und Tarifverträge 

In vielen Branchen bestehen Tarifverträge über vermögenswirksame Leistungen. In diesen Verträgen ist geregelt, dass 
der Arbeitgeber die vermögenswirksamen Leistungen ganz oder teilweise trägt, sofern der Mitarbeiter einen entspre-
chenden Vertrag abschließt. Diese Leistungen werden vom Arbeitgeber unabhängig vom Anspruch des Arbeitnehmers 
auf die Arbeitnehmersparzulage (also auch an Mitarbeiter über den Einkommensgrenzen) gezahlt.

Höhe der Arbeitnehmersparzulage

Die Arbeitnehmersparzulage beträgt gemäß § 13 (2) VermBG 20 Prozent der folgenden vermögenswirksamen Leistun-
gen, welche auf maximal 400,- € jährlich beschränkt sind: 

• Sparbeiträge des Arbeitnehmers aufgrund eines Sparvertrags über Wertpapiere oder andere Vermögensbeteili-
gungen,

• Aufwendungen des Arbeitnehmers aufgrund eines Wertpapier-Kaufvertrags.

Steuer- & sozialversicherungsrechtliche Behandlung der Arbeitnehmersparzulage

Die Arbeitnehmersparzulage gehört weder zu den Einkünften im Sinne des Einkommensteuergesetzes noch zum Ein-
kommen (Arbeitsentgelt) im Sinne der Sozialversicherung und des Dritten Buches Sozialgesetzbuch.

Zuständigkeit der Finanzämter

Die Arbeitnehmersparzulage wird auf Antrag durch das für die Besteuerung des Arbeitnehmers nach dem Einkommen 
zuständige Finanzamt festgesetzt. Die Festsetzung der Arbeitnehmersparzulage ist regelmäßig mit der Einkommensteu-
ererklärung zu beantragen, kann jedoch auch gesondert beantragt werden. Die festzusetzende Arbeitnehmersparzulage 
ist auf den nächsten vollen Euro-Betrag aufzurunden. Der Arbeitnehmer hat den Antrag nach amtlich vorgeschriebenem 
Vordruck spätestens bis zum Ablauf des zweiten Kalenderjahrs nach dem Kalenderjahr zu stellen, in dem die vermö-
genswirksamen Leistungen angelegt worden sind. Der Arbeitnehmer hat die vermögenswirksamen Leistungen durch 
eine Bescheinigung des Anlageinstituts nachzuweisen. Die Verwaltung der Arbeitnehmersparzulage obliegt den Finanz-
ämtern. Die Arbeitnehmer-Sparzulage wird aus den Einnahmen an Lohnsteuer gezahlt. Der Antrag auf Arbeitnehmer-
Sparzulage muss spätestens bis zum Ende des vierten Jahres nach dem Sparjahr stellen.

Mehr Informationen zur Arbeitnehmersparzulage finden Sie im Fünften Gesetz zur Förderung der Vermögensbildung der Arbeitneh-
mer (Fünftes Vermögensbildungsgesetz - 5. VermBG).


